
Dienstleistungsvertrag 

Zwischen 

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (Körperschaft des öffentlichen Rechts), 
Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg 

und 

im Folgenden „Auftraggeber“ genannt 

Ramp 106 GmbH, Lagerstraße 36, 203“? Hamburg 

im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt 

— Auftraggeber und Auftragnehmer einzeln auch eine „Partei“ oder gemeinsam die 
„Parteien“ - 

Vorbemerkungen 

(A) Der Auftraggeber ist Kooperationspartner der Freien und Hansestadt Hamburg bei 
dem Betrieb eines Impfzentrums auf dem Gelände der Messe Hamburg für die 

Impfung der Bevölkerung gegen SARS—COV 2(„lmpfzentrums Hamburg“). ln diesem 
Zusammenhang wird der Auftragnehmer mit der organisatorische Betriebsleistung 
und den damit verbundenen Personaldienstleistungen, u.a. Lagerlogistik, weiteren 
Personaldienstleistungen im nichtmedizinischen Bereich und der administrativen 
Abwicklung der Dokumentation und Archivierung beauftragt. 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien Folgendes: 

Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrags sine die vom Auftragnehmer zu erbringenden, in Ziff. 2.2 
beschriebenen Personaldienstleistungerz, mit denen der Auftragnehmer in dern von 
ihm verantworteten Bereich einen ordnungsgemäßen Betrieb des lmpfzentrums 
Hamburg sicherstell‘t. Die Personaldienstleistungen umfassen die organisatorische 
Leitung des lmpfzentrums Hamburg und personelle Unterstützung administrativer 

Aufgaben. Nicht Gegenstand der Leäsiungen des Auftragnehmers sind insbesondere 
dic— medizinischen Tätigkei —:—P und Abläufe („Pz‘ozesse“) oder die sonst vom 
At.i‘traggeber an Dritte vergebenen Aufgaben. änsoweit übernimmt der Auftragnehmer 
fedig!ich die Koordination. 

Darüber hinaus übernimmt der Auftragnehmer die in Ziff. 2.4 und Ziff. 2.5 
beschriebenen Leistungen.
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Leistungserbringung des Auftragnehmers 

Definitionen 

Der Begriff „Impfzentrum Hamburg“ beschreibt räumlich den kompletten 
Betriebsbereich in der Messe Hamburg (Halle A2 und A3, sowie den Eingangsbereich 
beim Parkplatz West/Eingang West). Ein sogenanntes „Cluster“ beschreibt eine 
organisatorische und räumliche Untergruppe innerhalb des lmpfzentrums, die den 
medizinischen und administratiw-n Prozess des Impfens jeweils vollständig abbildet 
(Anmeldung, Impfung, Ruhereum Abmeldung). Es gibt bis zu acht Cluster im 
Empfzer.trum Hamburg Die Begnfflichkeit. „“Cluster wird in der internen und externen 
Kommuni '<ation verwendet. 

Leistungsbeschreibung 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die folgenden Leistungen zu erbringen: 

Projektleitung / Planunq für vom Auftraqnehmer zu erbringende Dienstleistungen (ab 
O7. 12. 2020 bis KW 53 2020) 
Planung der organisaioriscnen Betriebsleiiung des lmpfzentrums unter Einbeziehung 
déi vom— .L'h‘:f aggebe aufzugeb-anden med; inischen Prozesse Betreiberbelange, 
und behördlichen Schnittstellen 

.<iärung der Schnittstellen aller beteiiigten Steiäen 

o Auftraggeber und deren n'ooperationspartner (KVH) 
o Medisz sche Leitung 
o Betreiber VersamMungsstätte (HN'iC Hamburg Messe & Congress) und deren 

Dienstleister 

o BOS (Behörden und Org: nisaticnen mit Sicherheitsaufgaben z. B. Polizei und 
Retiungsdienst) 

o ‚Externe Dien stieis’ter (Sicherheitsdienst, Reinigung StromNVasser, 
Messebau, CaLer-er, Ords.;mgsdiensä‚ .T, Ci6W—Zugangserfassung‚ Produzent 
Crew—Kieidung u.ä) 

o 'Jv'eitere Beteiiigte (Arc ä:3kt) 

o Ameitsschuiz 

DMR Personaibedarfspianung, F„rsor13äbeschafimg, Personaldisposition, 
Koordinie*ung und Dm‘ch‘.’ühi‘Ufig der Schichtplanung 
Entwick 1Lr.c1 ‘rundve sLändnis über die Abi" aufe außerhalb des lmpfzentrums 

o b„nuhci‘t5k0fllé@ 

o Weoe der impflinge 
Entwickiu .g (grilnov„loaclnank über Ab-äufe ' innerhalb des impfzentrums 

o Gesp 'äche mit vorn Aumaggeber benanntem Architekt, Experten, Planern‚ 
uu„pll‚mi Q€r 309 S 

o nr;meldung 

o f' 

o ">‘<ui'zeraum 

o Abn‘:eidUhg 

o Do.«<umentaticn und Archivierung 

o Logistik 

o _ager 

Entwickiuno von Arbeitsplatzber;r:hreibungen und Unterweisungen des OMR 
Personal i„ enger Zusammenarbeit rnit der medizinischen Leitung 
Übernanm Objek manao=m nt ('Venuemanagement) vor Ort ab 16.12.2020
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Leistungen im Zusammenhang mit dern Probebetrieb: 
o Übernahme der lnfrastruk‘tur in Abstimmung mit dem Architekten 
o Nachvollziehung und Abstimmung des Sicherheitskonzeptes mit HMO. 
o Begleitung des Probebetriebes 
o Eihrichtung Lager- und Lflgi3tiksystem 
o Nachvollziehung Arbeitsschutz (Koordination über HMC) 

Weiterentwicklung 

o Analyse des Probebetriefzs in Abstimmung mit dem Team „Medizinische 
Lei‘iung“ unter Beteiligung dei“ Planer und vorn Auftraggeber benannter 
Expefien 

Proiektlei’cunq/Disposätion für vom Auftraqsnehmer zu erbrinqende Dienstleistungen 
des laufenden Betriebes (KW O“! bis vc-raussichtlich KW 21 2021), unabhängiq von 
der Anzahl der Cluster 

Für die Projektsteuerung werden mehr als 20 erfahrene Projektmanager eingesetzt. 
Für die im Folgenden aufgeführten Punkte e1warten wir einen Aufwand von mehr als 
300 Wochenarbeitsstur @de1 

Koordination Schnittstellen inn—rhalb des Projektes 
Organisaiorische !nbetriebrtahmc— des lmpfzentrums, außerhalb der medizinischen 
Prozess:- 

o Übergang vom Probebetr ieb zum Betrieb mit lmpflingen 
Weiterentwicklung 

o kur.u.m.cmcl c Vulbwscrung oer 3‘.ozesse und Abläufe 
Steuerung der ochl„us-_cncn o.urch .egch.mwige Neffen; Aufgabenverteilung und 
Maohi.aluung sowie Sichersiellunq der Einhaltung von Terminen und Absprachen 
Optimiermng der Abiäufe, Aufzeigen von Kosteneinsparpotentialen 
Disposition 

o ‘Verteiiung und Koordinaiion der nicht—rnedizinischen Aufgaben, die für einen 
stabilen und zieiga ich'ceLe .| Bei.ieb er.orderiich sind 

o O;uiix Pasonmchepoauw‚ Koordinierung und Durchführung der 
Schäci‘.rpiammg 

er medizinischen Prozesse (KW 01 
nder Anzahl der Cluster 

Beiriebsisi‘fl"q‚0bi“"rman cerrr 

bis vo;e;u. nvich KW21 'C (3217.
" 

(„Venuerr ren .a-g‚_‚ ameni “\ 

impfungen im impfzenirum sind täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr, 7 Tage die Woche 
geplant Um den or Lm—'cr ‘:' 

ct '=.'3 Z‘I -3ewährieisten‚ pianen wir mit einer Besetzung 
der angebotenen Posiiionen 14 St' =* 

r. r3rc Tag. “m diese Anwesenheit auch unter 
';aL-gunc ven Krankhw, Url:uc‚ Flu u’< tuation und anderen Risiken des 

i3ersonaiausralls sicher zu stellen, planen wir mit folgenden, von uns bereit 

zustellencier. V\loci neue. beitssttmdeu: 

uue Manager . i20 c h;hena r?:r— .. itss unc?en 
“'! = S:‘+afr. ”I 155 \“loohcnarbeitsstunden.

O 

Batier sleilunc4: "’D‘Ärmei a. be isst "Z“."1Li. den 
\_’ 

\_j.’ FD 

(|) 

zes se und Entscheidungen. 
1rZ—Je triebs



o Kontinuierliche Abstimm mgen mit der medizinischen Leitung des 
Impfzentrums 

o Übernahme der organisatorischen Leitung des Impfzentrums 
Zentraler Anspret*hpartner für alle Beteiligten 

° Gesamte Materialversorgung innerhalb des Impfzentrums (außer 
Impfstoff), keine iV:aterialbeschaffmng 

fl Annahme und Disposition von Materiallieferungen 
o Ganzheitliche Betrachtung der Betriebsabläufe und —prozesse 

Organisation Lager und Logistik im laufenden Betrieb 
Registrierung/Akkreditierung‘ Mitarbeiter 

Ansprechpartner/ lnfo—Point ab "':mgar.g "V‘\i‘esi für Mitarbeiter und Impflinge 
Erschaffen einer positiven Betriebsatmosphäre 

Cluster Backoffice Teams (KW w bis voraussichtlich KW 21 2021) 
Impfungen im !mpfzentrum ‚ind cä glich von 8 Uhr bis 20 Uhr, 7 Tage die Woche 
geplant. Um den optimalen' 33? ieb zu gcw ähzleisten‚ planen wir mit einer Besetzung 
der angebotenen Posfiionen |4 Stunden pro Tag. Um diese Anwesenheit auch unter 
Berücksichtigung von Krankheit, Urlaub, Fluktuation und anderen Risiken des 
Personalausfalls sicher zu steilen, planen wir mit folgenden, von uns bereit 

zustellenden Wochenarbeitsstunder. pro Ciuster, das in Betrieb ist: 

o C?usterkoordinatort 105 Woc'1 enarbeft SS;L mden 
o Back—Office: 420 WOCHCMW‘MI ‚stunden 

Clus’cer”oordir-aflon außer? ei c:er medizinischen Prozesse 
o Organisatorische Verantwo.L„lnc Enn na; Halb eines Clusters 
o fil.apzepnpaflnc. fü; alle wn-erue. (Sei‚ördei'lmitarbeiter, medizinisches 

Ff—isonal‚ Backoffice Pc: rsor. ai) ..; cinen Cluster 

o Regelmäßige Runo'gänce i merhaib des Clusters zur Sicherstellung des 
BGH I€bc‘S 

o Versorgung des Ciusters mit een benötigten, vom Auftraggeber zu stehenden 
‘v'erbrauchs— Lind Arbeitsmateräalien (außer impfstofi) 

o Sicherstellung von Ordnung und Saugaerkeit, etwa durch Koordinierung des 
.-hvf-i3 Reinigungsdiensie€ 

o Siegeimäßige Rückme Idun .gi; ber Abläufe an Betriebsleitung und 
rnedizir.iscä* nos @.[Lme—3 ri. 

Ruheraum: 
o Sici*.ersreiiung der Einha"tmg der AHA-Rc—zgeln 

o Ansprec'npartner für Impflinge 

Abmeldmag; 
o Entgegennehmen oe ;éu)o = eure der !;113flinge 

o 
" 

es ebares Einscannc—rw c’er Dokun .cn "te ir: die £T des vom Auftraggeber 
bsa u. üagter- D.iite„ 

o Aoiage dei Dokum-en c in, mrcn der. vom Auftraggeber beauftragten Dritten 
ce; =tellte, Katons 

Dokume.fier.sanmiung 
o .“ege in‘éßides Eins 

mar. viuulloswc 

o 565 „mung und .<er*r 'Icnl..am ung eier Kartons (z.B. Datum, Cluster, 

i"d:ifi "€er Dokumente und Transport zum 

umzeiu,= 

o ‚_ale und Sieg ei wird durch nt„macopoex gesrellt
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o Generell Sicherstellung ci-er Einhaltung datenschutzrechtlicher Standards im 
Laufe des Dokumentations— und Ablageprozesses in den eigenen operativen 
Zuständigkeiten 

Zentrales Dokumentationsteam ('(W 01 bis voraussichtlich KW21 2021), unabhängig 
von der Anzahl der Ciuster 

Impfungen im Impfzentrum sind täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr, 7 Tage die Woche 
geplant. Um den optimalen Betrieb zu gewährleisten, planen wir mit einer Besetzung 
der angebotenen Positionen 14 Stunden pro Tag. Um diese Anwesenheit auch unter 
Berücksichtigung von Krankheit, Urlaub, Flukiuation und anderen Risiken des 
Personalausfalls sicher zu steilen, planen wir mit folgenden, von uns bereit 

zustellenden Wochenarbeitsstur.:!en pro Cluster, das in Betrieb ist: 

o Koordinator Back—Office: 105 Wochenarbeitsstunden 
Archivierungshefler: 210 Wecker e betas„Lm.en 

o Dokume ntationshelfer. 84 O\’Voc. ev erbeiisstunden 

Koordination Dokumentation 
o Teamleitungd ' es Doku enchtlormeamb 

Dokumeniatior. 

o Kontroiie ailer ei;19eiese%n Formulare auf Lesbarkeit (Fehlermenagement), 
in die IT des vom Auftraggeber beauftragten Dritten 

o \‚“u’eitergabe der Baier; an die Anforderer 

Archivierung 

o i‘qacl".verfolgbare Ablage aller Dokumente sortiert nach Tagen und Clustern in 
vorn Auftraggeber zu steiiendes System 

o Archivierung der Dokumente in vom durch den vom Auftraggeber 
beauftragten Dritten zu swiiendes System 

(Die Leist zngen unter Ziff. 3 4 unc!5 ‚ z: sa. 1mer. die „lauf enden Leistungen“) 

Die vorgenannte Leistungsbeschreäbung \.A.fi;fd durch die Angaben in der als Anlage 1 

beigefügten Kostenübersicht erganzt. Bei Widersprüchen zwischen der Anlage 1 und 
dieser Leisiungsbeschreibung geht die Leistungsbeschreibung vor. 

Der Auftragnehmer wird auf jeder Posifion nur fachlich geeignetes Personal 
einsetzer. 

Die Parteien sind sic“ WW‘ dam: ci; c J‘t:mr‚ Lcr die der Auftragnehmer für die und 
im Zusammenhang mit der Durchführ ung dieses Vertrags einsetzt, nicht lm Wege der 
.—\r. eitnehme rü bsrlasa ng vcm Aufiregr;ehzrer an den Auftraggeber oder an etwaige 
Drittel die Dienstleistungen im Zusammenhang mi? dern Betrieb des Impfzentrums 
Hamburo erbringen, überiasse werden. Sämtliche arbeitsrechtlichen 
‘“r=i°l'rfl =ec! n; 3°f'“—i1"äb°" d<5' L\fé.l 

= 
„. :!er Auftragnehmer für die und im 

— mil :]er Du ;\:i'fiühn‚zng c!äeses Vertrags einsetzt, verbleiben 
@l3°f“1"<—l"lfl‘” herr: "ur' ragndmr. en 

_/USal ‚;jfi'] 

LJmfanc; der laufenden' L °istunqe n: 

Der Auftragnehmer \;‘srpi’lic'rrtet sicn, dQ;—‘ i’ 

wie foägc curahzuführen: 

' 

r.;éer. ‚_eistungen ab dern 4. Januar 2021 

Venus i‘; ans -g;— ment =" WO i bis ?(W21' 2021
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Dokumentationsteam = KW 01 bis KW 21 2021 

Jedes Cluster umfasst ein Cluster Backoffice Team 

KW 01 - KW 03 2021 = Gesteliung der Positionen für 2 Cluster 

KW 04 — KW 06 2021 = Gestellung der Positionen für 4 Cluster 

KW 07 — KW 21 2021 = Gestellung der Positionen für 8 Cluster 
(Vollauslastung) 

Crew—Zuqanqserfassunqssvstem 

ln Bezug aui alle tm Impfzentrum —imnburg eingesetzten Mitabeiter der Parteien des 
Landes Hambmg und sonstiger, vorn einem der vorgenannten eingesetzter Dritter 
(gemeinsam die „Crew-Personen“) stellt der Auftragnehmer zudem über die 

Vertragslaufzeit ein System für c!ie hegis'trierung, Erfassung und Dokumentierung des 
Zugangs und des Verlassens des Impfzentrums Hamburg zur Verfügung. Das 
System wird nach Vorgabe des Auftra ccebe-rs entwickelt und laufend optimiert. Im 
C r—ew —Zuge ngserfassungssvsrem ist die Ha1'dwaremiete und —instandhaltung, 
Drehkreuze im Einlass— urd anderen KC h“=‘ollbereichen‚ RFlD—fähige Armbänder zur 
7ugangsko ontrolle Auswcz scruc.t.: ' tnc' ‚..„. Progrcrnmierung der Zugangssoftware 
entha' ten. Vorgaben des; Au „'s—“rberf‘ w e We: n berücksichtigt sofern hierdurch das

r freigegebene Budget (Ziff. 4.3) ..;n‘t übersci«rzt me . u\ zrd. 

l) 

Crew—Kieidung 

jed= Cr ew-Person miL einer c;..nch„w gmLm-.ctcn Jacke aus. Das Material und 
Design der Jac.<e werden im Veraus zwischen den Parteien abgestimmt. 

Fic;sntum dcs fxulmr.g 

u *r’uc239. gutemr . 

dessen Q. 0l'"v*'—zrnehmer si‘.cä.
' 

Zum Abiaur tler Vert tragsla . 351 

" 
\ . E, 

‘: ‘5J. agnet der Auftragnehmer alle zu 
diesem Zeitpunkt im Bestano. ; 

. ; 

1 

z, 
z- 

. twcig noch befindlichen Jacken in 
dern dann gegebe nen Zu s v 

' ' '. 

Subun’cernehmer 

Da ‚—‘ {ag e mer ist izs.ecntigc‚ br nn L;i g der Leistungen Subunternehmer 
„igcä ano.sre [) 

”’e unter zu bee '„ n; di: Erbringung der Leistungen nicht 
L dcr Vaar Heu ztung Paso..ane/ -‘ 

.:er a verbunden i3t. Für diesen Fall ist der 
—L'.T raqnshmc— r verpflichtet me -„1tragung von Subunternehmern dem 
nurtraucw“er vor deren :ins atz umLcr \; ung der unicrbeauftragten Unternehmen 

fie. be?" 
" ' ' 

‘ ler Auftraggeber kann dem 
- '3i mien Subunternehmers/Dritten 

/\„...L ‚- ‚. ' _ 
“h,. Mrd; 3 usll L- . 

a s -.=.zs mc!vti;en* Gran 4 ;sc chutzrechtlichen sowie sonstige 
curch .‚-i.c!es Recht no wem4cerwsä: ‚: umfassenden Vorga "aben wie etwa die 
L.rnclL r:g les Mira . 

e„il“l": hat dcr f—‘.' agr.ehrner sicherzustellen. Beinhaltet die
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3.3 

vom Subunternehmer zu erbringende Leistung die Kenntnisnahme oder sonstige 
Ve iai'beitung personenbezoge ner paien, gilt Ziff. 5 

Zusätzliche Leistungen 

Zusätzliche Leistungen, die richt in dieser Ziff. 2 aufgeführt sind, sind nicht 

Gegenstand dieses Vertrags. Sollte der Aufirag‘geber daran interessiert sein, den 
Auftragnehmer mit weiteren Leistungen zu beauftragen, werden sich die Parteien 
über das ob und wie abstimmen. 

Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

Mitwirkungsgflichten 

Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers durch angemessene 
Mitwirkungshandlungen zu fördern. Er wird insbesondere dern Auftragnehmer die 
dafür erforderliche Infrastruktur, etwaig von den beauftragten Positionen vor Ort 
einzunehmende Arbeitsplätze „nd deren Ausstattung sowie die erforderlichen 

Informationen und Daten zur Verfügung stehen. 

Ausgenommen hiervon sind die für die in Z..f. 2. 4 genannte Crew—Zugangserfassung 
erforder!iche Soft— und. '-!’1 ardwarc, nicht aberd ie physi Ischen Zugangsbeschränkungen 
(Zäune Abspc-rrgitter etc.) 

!n Bezug auf die in Ziff. 2.5 genannte Crew—Kleidung obliegt es dem Auftraggeber, die 
Fe°xcmt'%n der Crew--K!eidung ' das medizinische Personal sicher zu stellen. 

'-\i ib Ji €Cl‘l‚'vc. f Li ef 

vrteien benen nen je\f/@i53 A.nspre dupartr.er sam? Siellvertreter als feste 
1-‘rn für alie di3 _e|„um„u„.mgung durch den Auftragnehmer 
Aengeleg nheiten Sie sine. ih di e i age zu versetzen, alle notwendigen 
gen entwe der selbst zu tre1‘fen oder zeitnah herbeizuführen. Die 
ner bzw. ihre Stellvertreter mussen täglich von 6:00 Uhr bis 24 Uhr 

Ü)_ 

5.(; 

[2:1'reicffl _:_[‚ 

‘ 

öev olmäcntiqunq des Au1traqnehmers 

Der Amt.}; *ggw er bevollmächtigt den Auftragnehmer, in seinem Namen und auf seine 
Qeci’mu..g £istunger. für ein Auflragsvoiumen vor. maximal EUR 5.000 pro Fall im 
L<ahmen c-i. 31 A\iorguschw3numnng b:; L =“ii‘tea zu beauftragen, die zur Erfüllung der 
' 

' 

"i‘-._‚rdcrlich und damii vom Auftraggeber nach Ziff. 

zu siellen sino:‚ soicm mac il \acf<su.acne des Auftragnehmers mit dem vom 
a_1_„s:* benannten .Anspas:a* :ai „cr 

"* 

3.2) oder der Nichterreichbarkeit des 
.czg- ber benannten .»arisp„—‚.‚ILP.‚ „ers eine rechtzeitige Freigabe des 

_"\ __. _ ‚' .n ‚_ ...,...J.__ :_.;_ 
‚ .11L Lr:c%u-- «—1': .mchL zu crw(;nb„ .:‚_. vu 

f"\f.3""l dcg /\n-'7— v—nlsrn .i„‚ \ul‘ax.ul„u 

\;Q‚«] /_\_‚
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4.1 

4.1.‘l 

4.1.2 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 

Bekanntmachunqspr'licht 

Der Aufiraggeber verpflichtet sich, den Abschluss des Dienstleistungsvertrages am 
Tag“ der Unterzeichnung im Am*:°biatt der-E _uropäischen Union bekanntzumachen, so 
dass Dritte die etwaige Unwirksamkeit des Vertrages nur innerhalb von 30 
Ka!endertagen nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im 
Amtsblatt der Europäischen Unicn geltend machen können (@ 135 Abs. 2 S. 2 GWB). 

Vergütung 

Pauschalvergütungen 

Für die initiale OMR—Projektieitung und. Planung (Ziff. 1 der Leistungsbeschreibung) 
erhält der Auftragnehmer eine Pauschalvergütung in Höhe von EUR 120.000, die mit 
Vertragsunterzeichnung fällig ist. 

Für die weitere OMR—Projekfleitung und Disposition (Ziff. 2 der 
Leistungsbeschreibung) erhält ciar Auftra gnehmer eine Paus chalvergütung in Höhe 
von EUR 35.000 pro Woche. Die Paus cha!vergütung für die ersten zwölf Wochen 
(KW 1 — KW 12) in Höhe von insgesamt EUR 420.000 ist mit Vertragsunterzeichnung 
fällig. Die Pauschalvergütung für die verbleibende Vertragslaufzeit (KW 13 — KW 21) 
Ist fällig ir; zwei gäeichhohen Beirägen zum 1. Februar 2021 sowie 1. März 2021. 

Aufwandsbezoqene Verqütur.q 

Für das \fenuemanagement \Ziff. 3 der Leistungsbeschreibung) erhält der 
Auftragnehmer unabhängig ver. dei" Clusia-Anzahl eine Vergütung von 
EUR 81.882,50 pro Woche, die “"die fo!ot m Rechnung gesiellt werden: Die Vergütung 
.die KW ”i — KW 7 mit \’N*"M3Lme'zeic .nung‚ die Vergütung fürjeden folgenden 

7 Wochen—Zeitraum jeweils v.c: Wochen vor Beginn des jeweiligen 7-Wochen- 
Zc:!trat nr‘r.s. 

Fiir; das 3lusL«—r Ba ofi‘ ce “een (771. L‘i :!sr ‚ei3tungsbeschreibung) erhält der 
« :gr :Hrner eine Vr rg ü‘cu. ;g von E‘J-äa. 27 825 OC— =3ro Woche und Cluster, die wie 
-oici in Rec. nung c:‚i: °I!i werden: pie Vergütung für die KW 1 — KW 7 mit 

. gLS mterzeichnung, dic Vergütunc "EU:“ jeden folgenden 7—Wochen—Zeitraum 
siv er Wochen vor Bag? nn des jeweiligen 7— Wochen— ZeiLraums. 

(D 

/\_ 

Für das “°"d“qfincawm-Team (Ziff. 5 der Lcästunosbeschreibung) erhält der 
X'\i"?‘trar‘ncnrnmr eine V€args.'tu.hg von __UR ‘7. .’75 OO oro Woche die wie folgt in 

Dn*hn%c gast te'l+ werden: Die \;s&‘gtmno für die KW 1 — KW 7 mit 
mrr‘gq_rt„r"eichwnn d:e Vc"fü*fl'vfl für Te: en foigenden 7—Wochen-Zeitraum 

.1 

;eweils vier Wochen vor Beginn n'es jeweiligen 7— Wochen—Zeitraums. 

Li;u\i _uqr„w„;„c rasm. 1 453/5ta. 

;:Li C“:':3 Ciew— _ugoilm‘ 3ifac 
am“ ||:C(IL!F 8.Ul BäSiS (.1ci' 

"et dic der Auf Liagn 
vqw;1°_ _fj;g den vor; « 

L, 

c„u„mllo ne int:1r.e AJwa 

„ih„„ der Auftragnehmer alle von 
l„„rclgc„oers ausgelösth Kosten 

‘ 

e. er rnit Abrechnung entsprechend 
—nden Kosten zählt auch der hierfür 

A=' regrwh «1_eas‚ den der Auftragnehmer durch 
‘ ": w 

" ' ';vom Auftraggeber für das 
_ frenzt auf EUR 300. 000.„ 

lt;'i 

(318'q ..v.



4.4 

4.5 

4.6 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3 

5.1 

5.2 

Für die Crew—Kleidung (Ziff. 2.5) erhält der Auftragnehmer die hierfür nach Freigabe 
durch den Auftraggeber ausgelösten Kosten nach Stellung einer entsprechenden 
Rechnung erstattet. 

Auslagen 

Die Erstattung von Ausiagen kam der Auftragneiwner nicht verlangen. 

Rechnung, Leistunqsnachweise 

Die vom Auftragnehmer nach cuesem Vertrag abgerechneten Vergütungen sind 10 
Tage nach Eingang einer entsprechenden Rechnung beim Auftraggeber fällig und zu 
zahlen. 

Alle in diesem Vertrag genannten Vergütungen verstehen sich jeweils zzgl. 

Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe im Zeiépunkt der Leistungserbringung. 

Für die laufenden Leistungen werden den Rechnungen Leistungsnachweise 
beigefügt, aus denen die Anzahl der eingesetzten Personen, ihre Positionen sowie 
ihre Arbeitszeit pro Tag aufgefüh*f sin 

Datenschutz und Informationssicherheät 

Schutz personenbezoqener Daten, Aufiraqsverarbeitunq 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle irn Zusammenhang mit der Ausführung des 
Auftrages bekannt werdenden p=rsonenbezogenen Daten geheim zu halten und nicht 
an Dritte weiterzugeben. Der Auftragnehmer hat insbesondere sicherzustellen, dass 
Un b efugtc k einen Zugriff auf dic r'en ©1“*ra_:= ffl"+“e*"Ffindon personenbezogenen Daten 
erhalten. Die durch die Durchführung des Auflrags erlangten personenbezogenen 

* 
rv ci- .rf der mär:gne*m.u ;.lcnt.‘ !; andere Zwecke als für die Durchführung des 
acs vewe;- de... Dä—c— \.’crgeflichtung z.ua Geheim-waltung erstreckt sich auf alle 

.. ai bei“ erinuen unc‘ i‘fii'iarbei'ta' c!es Au wagnehmers. Der Auftragnehmer 
c:ewäh r'e 3tcvt, dass sich d'e zur ‘/e‘:r„ml‘g psrso.renbezogener Daten befugten 
.-e:*sonen zu r ”crtr aulic hkeit vepr 'ichte ihabea und hat vertraglich sicherzustellen, 
dass die Gehsimhalt= .ng aus . 

L-:‘ 4 "ij wenn das Arbeitsverhältnis zwischen 
ihm i.. 

rc' err*:r V‘uaroulw-‘r‘ ::!e1 -. «," bcc‚ndet wire. Der Auftragnehmer 
“a"; pa: scns-nb s=zogcne D-1l ‚::e zur Erf'ub . 

—.s Auftrags nicht mehr erforderlich 
s?rzd if."\3-'< rz"'aghch dar:;sch EtN 

di ;tera L4'f'tl'aq neh mer 

Sic. ‘qu..c.„„c‚ darf l\c;„e. wehe;en ‚—.u'r;"agc\/Cm.ocaker (Unterauflragnehmer) 
ohne vu. e. gs sc; |„.t„‚„v „„_.=.}„..13„ ces h„„!aggco„ rs in Anspruch nehmen. 
‘Die Gene ehmig ung kenn nur e‘-l werden, wenn der Auftragnehmer dem 
?_"v':er """" 

‚C'ne..."nei v==*1mn ich dies '— iberz Datenschutzpflichten auferlegt, die in 

.esa n Va wag festgelegL sir.a.



5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

_10_ 

Orqanisa’torische und technische Maßnahmen 

DerAuftragnehmer hat gemäß Art. 32 DSGVO geeignete und dem Stand der Technik 
entsprechende organisatorische und technische Maßnahmen getroffen, um die 
Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit seiner im Rahmen der 
La?siungserbringung eingesetzten r.;rmm c:rssysreme, Komponenten und Prozesse 
und aller vom Auftraggeber überlassenen oder sonst zugänglich gemachten Daten 
sicherzustellen. Diese /-\r.foß’derungen geiien auch für die Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. Bei Verwendung von nicht seinem Zugriff 
unterliegenden Systemen hat er seinen Vertragspartnern entsprechende 
Verpflich ungen aufzuerlegen ur: deren n:inha!tung regelmäßig zu überwachen. Der 
Auftragnehmer ist ferner zu regelmäßiger Datensicherung im erforderlichen Umfang 
verpflichtet. 

Rechte betroffener Personen 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber mit geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen dabei, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen 
auf Wahrnehmung der in Kapitel il! DS—GVO genannten Rechte der betroffenen 
Personen, deren personenbeagene Daten der "Auftragnehmer im Rahmen der 
Durchführung dieses Aufirags verarbeitet, ‚iac‚ hzukommen. Insbesondere stellt der 
Auftragnehmer betroffenen Pc. ;oncn ccreu Cise.-.er; der Auftragnehmer im Rahmen 
der Erfüllung des Auftrags ea’h@b-‚ zum Zeiäpurakt der Erhebung die gemäß Art. 13 
und 14 DS—GVO erforderfichsn Informaiicnen zur Verfügung 

Mi't‘teilunqspflich'ien bei Datensc'r1utzverstößen 

Der Auftragnehmer teilt dem nuftraggebe. unverzüglich Störungen, Verstöße des 
/—\L uftragnehmers oder "er bei ihr.. beschäftigten Personen gegen 
date nschutzrechtliche Bestimmunge.. oder die im Aufcrag getroffenen Festlegungen 
331" \ erd: ach: auf -_ 3.3“CP7 m;cr.ctfl'ngen ode! Unregelm'aßigkeiten bei der 

"Jung personenbezoge*cr Üacen mit. Jes gilt vor aliem auch im Hinblick auf 
;'\.‚;elo.a—— und Bcznasl; :ci"; 

L‘ 
:e ichier. d-Ee—3 Auftraggebers nach Art. 33 

34 DS G."\;’O. ijer ‚ .;mracnehrraer si:l‘.ert zu, den Auftraggeber 
erfalls 'cei =c-irter; Pfl. "h\ .:—n na:n ‚fiir . {33 uno! 34 DS—GVO angemessen zu 

. n. Ms!c‘ tags» * wch fi “.. 33 oder 34 uS—GVO für den Auftraggeber darf der 
Af‚!’f‘äz'e.gr„z‚ä mer nur has". usrheriger ‘=.f‘n"eäsung c!e& Auftraggebers durchführen. 

s'ui 

:- 

;l(orrtroiibefug nisse 

Ser Auftragnsi’maer e;'kiärt si;i"x clan ei:“n1erstanden‚ dass de.“ Auftraggeber sowie die 
— Q-H-‘ 

A 
—- grur-dsätzlic'r. nac.. "!"er.z‘ninve;einbamng — berechüg't sind, die Einhaltung der 

\.«urscusm„n über Daier-schu‘iz und Datensicherheit sowie der vertraglichen 
‘ 

’e-;‘eih‘ 1E'i.mqen 
. n a..gemessenen und erforderäic'nen Umfang selbst oder durch vom 

n‚1F1rcri aber be auftrag;e D;:LLe ;u ko 
‘ 

4ieren. Der Aufiragnehmer sichert zu, dass 
., ;.-.‚.r„„„ 1 ‚.: , e.,s«:v\.:‚-.-_r:zprcszhch‚ ’ 

‘ 

”' 
2‚::i diese.; i-\_U„'L._‚„r—n amt3 3L' Liz c„g n itwitkl.



6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

_1—1_ 

Dieser Dienstleistungsvertrag hat eine feste Laufzeit bis zum 30. Mai 2021 (Ende KW 
21 2021) und endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Verlä ngerungsoption 

Der Auftraggeber ist berechtigt durch einseitige schriftliche Erklärung, die dern 
Auftragnehmer spätestens am 4. Aprii 202’i zugegangen sein muss, die Laufzeit des 
Vertrags bis zum 30. Juni 2021 zu veriängern. Die für den Verlängerungszeitraum 
anfallende Vergütung für 4,5 Wochen nach Ziff. 4.1.2 und Ziff. 4.2 wird dann 
insgesamt zum 23. April 2021 in Rechnung gestellt. Das in Ziff. 4.3 genannte 
maximale Budget für die Crew—Zuga .gserfassur.g erhöht sich in diesem Fall um EUR 
60.000 auf insgesamt EUR 300.000. 

Kündigung 

.:i.ie o.dentliche Kündigung dc -s V":e u;ags isL ausgeschlossen. Da s Recht beider 

. Darteien zur auße.ordentlick .en. ’Inm‘igung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Zur 
außerordentlichen Kündigung dieses Dienstleistungsvertrags berechtigende wichtige 
‘—r'"' no'c liegen insbesondere darin, dass 

19 €:i. nVcrgütung m Verzug ist und 
svierwo'chigen Nachfrist zur 

ä) rmm‘raogeba mii dcr 73„«_! =(;„z 

der Aufit agnehmer erfc'jlos ei..e 

Z“.hl mg ge setzt har, c er 

b) der Auftraggeber eine erforderliche Nitwirkungshand!ung zur Erfüllung dieses 
Dienst!eistungsvertr ags nich“; “men einer vo n Aufinagnehmer bestimmten 
f“ge ‘nessene Frist vor Mi“ces ;‚. s si:c cn Tacen ausgeführt hat sofern der 
Auftragnehmer bei B.-1ämmung dez Frist die vorzunehmende Handlung 
konkret bezeichnet und erkläri hat, dass er den Vertrag außerordentlich 
kündige, wenn die 1--!ancih‚mg nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen 
werde. 

Sonderl<üradic;unqa‘ech‘t5 

a) Für den Fa“, dass die für ;ien Betrieb eines irnpfzentrums erforderlichen 
Eieclwisgrundlagen sich gravierend ändern, z.B. die Feststellung einer 
ecidemischen Laos gemäß 5 5 :nfektäor-s*chuizgesetz aufgehoben wird, steht 

“fix“. ’\Hfrrc„ll"eoe. ch Some |Kündigungsrecht zu. Dieses 
nc elkumlgungsrecm kann mit eine. r rist von sechs Wochen zum Ende 

35 es alcv:?:rn*t*ar= 3.u.—_ „Wk w;r-:'::t. 

b ;n -al!‚ das; die z=.es51ändäce "v’9icabekamrfler eir „ Nachprüfun sverfahren J v 

@ 460 Abs " GW" gege ü ' 

c r" abe einleitet, steht dem 
jf19hrn5r ei"\ E ' 

ht zu. Dieses 
.] L . sßlachprüfungsverfahrens 

mi? einer Frist von vie r‘/Vochen zum :nde eines Kalendermonats ausgeübt 
‘:"J?:i C;3fi.
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7.1 Soweit säch aus diesem Vertrag einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt haftet dcr Auflragnehmer bei einer Verletzung von 
ve ucr 'raclichen und außervertraglichenP flichi en nach den gesetzlichen Vorschriften. 

7.2 Auf Schadensersatz hafiet der Aufiragnehmer — gleich aus welchem Rechtsgrund —- 

im Rahmen der Verschuldensfiaf'tung. ‘ ei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet der’ Auft-fagnei ‚mer nur 

a) für Schäden aus der Verleizung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, u.a. auch auf 
Datenschutz); in diesem Fall ist die Haftung des Auftragnehmers jedoch auf 
den Ersatz des \/or!iezo'ehharer„ typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

7.3 Die sich aus Ziff. 7. 2 ergebendtn Hafiungsbeschränkungen gelten auch gegenüber 
Dritten sowie bei Pfllchwa.e'zuven cmrcr 1 Fe sonen (auch zu ihren Gunsten), deren 
Ve rschulden d=r Aufiragnchme. Lac}. 9„Ö„Lz;.„„en "v’orsc'nriften zu vertreten hat. 

8. Schlussäzesü .mmungen 

8.1 Vorbemerkunqen und Anlagen; '.f'berschriften 

8.1.1 Die Vorbemerkungen und alle Anlagen zu diesem Vertrag sind dessen integraler 

Bestandteil und jede Bezugnahme in diesem Vertrag auf diesen Vertrag schließt die 
Vorbemerkungen und die Anlagen mi" ein. lm Falle von Widersprüchen zwischen 
Anlagen zu diesem Vcrtr:g und Bss£ä :fmungen in diesem Vertrag haben die 

Bestimmungen dieses Vertrages Vorrang. 

dieses Vertrages und der 
Ehrlichkeit und sind für seine 

einzelnen 

lem der be 

8.2 Vertraqs änderunqen; Schrn„„1m=mroe risns e 

Änderungen, Ergänzungen oder die Aufheäs mg ciie*es Vertrages, einschließlich der 
A.oäncfsrung dieser ‘estiznrnung, J„dt„'ncr der Schriftform, sofern nicht nach 
zwingendem Recht eine strengere Form (z.B. notarielle Beurkundung) erforderlich ist. 

8.3 Gesamte Vereinbarung 

Diesel“ Vertrag em‘nära sämtiic“ Vereinbarungen der Parteien in Bezug auf den 
Vertragsgegenstand uno ersetzt alle mündiichen oder schriftlici‘;en Vereinbarungen 
und Abrecien, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den



8.4 

8.4.1 

8.4.2 

8.5 

8.6 

8.7 

\_e/ °i'crac1 sgegenstanc! getroffen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen 
„icnt_ 

Abtretung; Aufrechnunq und Zurückbehaitunqsrecht 

D.e abtre’cung von Ansprüche.: oder Rechten aus diesem Vefirag bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zusiimmung durch die jeweils andere Partei. 

Soweit in diesem Vertrag mich?: al‚lsdrücklich etwas anderes bestimmt ist, ist keine 
Partei berechtigt (i) Forderungen, die ihr gemäß diesem Vertrag zustehen, gegen 
.-c der*moen einer ander en Pa:;ei ..e ‚‘n c!:c—sem ‘verägra aufzurechnen oder (ii) die 
Erfül'ung einer Verpflichtung nach :iEes—zem Vertrag unter Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts zu verweigern, es sei denn, die Rechte oder Ansprüche der 
Partei die ein Aufrechnungs— od er Zurückb ehahungsrecht geltend macht, sind von 
der jeweils anderen Parte; bzw. den iewei's anderen Parteie n schriftlich anerkannt 
oder durch eine rechiskräfiige Entscheidung eines zuständigen Gerichts oder 
Schiedsgerichts bestätigt worden. 

Anwendbares Recht 

Dicser Vc‚n"rag unteriieg‘ ausschliea' ich rrar Lc; fieliem deuisc nen "Rech‘c und seinen 
Ausiegu ng=grmdsd.;w 

Gerichtsstand 

nu:‚suhllcßhchsr oe;|u'.1asiano u'Jr ai'e " 
oreitigkei‘ten aus oder im Zusammenhang mit 

diesem \«’e1trag und seiner Durchführung (einschließlich solcher betreffend die 
Wirksamkeit dieses Vertrages) ist Hamburg. 

Salvatorische Klausel 

Soli‘te eine Bestimmung dieses \z'ertrages ganz ode. teiiweise n ichLig, unwirksam oder 
nicht durci*.setzbar sein oder we‚den‚ wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller 
übrigen Besiimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Das Gleiche gilt, wenn 
und sows‘t sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. Anstelle der 
';|ich'tiger‚ unwirksamen oder nic ht durchse“7baren Bestimmung oder zur Ausfüllung 
er Lücke A-«de d‘3 Ffr;"t .. 

' ' 

i:ig°— J .kseme und ciurchsetzbare Bestimmung 
dic-. soweit rc:.'.'ru„ logiis-Z'; lem am nächsten' <ommL oder entspricht, 
eien wirtscha f+!ich gauc'lt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses 

ewollt hätten, wenn 3ie dieser Punkl bedacht hätten. Dies gilt auch dann, 
n-ws ms=rmer 3‘iesen: Vertrag etwa auf einem in 

L; vorgesc—P “;L. ng oder Zen (Frist oder Termin) 
solchen Fäl!ei“ „ ;.e Parteen ein, de m Gewollten 

.1 möglichst na „ „ _ 1 zu!; sei |ges V‘e ß der Leistung oder 
.i 139 BGB findf‘t' fie *neAnwendung.

n 

Q . 

\_‚ 

acer Termi.‘ 7, zu vs (l 

2L‚lsijändige (1. ?nstsnz) bei Einleitung eines 
‘ ngsve*fahrena 'mof d"-3 

L angsutf e:e Besc"-Mjerdegericht (2. Instanz) 
"*“ ""33mf'w P‘VA°"° "c—rrtrcca ach $ "93:3 bs. 2 GWB feststellen, 30 hat eine 

1'-< lclu0\/'ck!ung der Vertrages “ ::c’- Bere' 
i qe ruracsrecht gemäß 55 812 ff. BGB zu 

erfolgen; Vor+eile‚ die die Auflrr-3c-tgebea e d!zT0r: die Erbringung von Dienstleistungen 
r'«"jx h:“1 rin: “e“ :!9 9"—: n 15 °r‘u"'sr'“*'gun
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